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 ERGEBNISPROTOKOLL 

  
  02.10.2018 

 Verfasser/-in Silke Bienroth, Anna Sebastian 

 Telefon 07621 410-1450, 07621 410- 1455 

 

THEMA  

 
 
Ergebnisprotokoll der Sitzung der Begleitkommission SaTraG am 02.10.2018 
 

Thema: „Sperrmüll- und Möbelholzerfassung“ 

 
Sitzung vom 02.10.2018 im Betriebsgebäude der Abfallwirtschaft, Landratsamt Lörrach – Haus 
6, Senser Platz 2, 79539 Lörrach von 15:00 – 17:30 Uhr.  
Anwesende: siehe beiliegende Liste Teilnehmer/-Innen 
 
 
Ausgangslage 
 
Auf Basis der beiliegenden Präsentation wurden folgende Fragen / Themen diskutiert: 

 Zerkleinerung / Verpressung von sperrigen Abfälle auf den Recyclinghöfen - Kenntnis-

gabe zum Sachstand 

 Einstellung der Altmetall-Straßensammlung durch Entsorger 

 Sperrmüll- und Möbelholz Erfassung 

 Antrag Verein: Erhöhung der Regelvergütung für Papier aus den Vereinssammlungen 

 

Ergebnisse 
 
1. Altmetall-Straßensammlung 
  
Sehr geringe eingesammelte Mengen („Sammlung durch unbefugte Dritte“, ganzjährige Abga-
bemöglichkeit auf den Recyclinghöfen, Inanspruchnahme privater Verwerter) machen eine 
Straßensammlung durch den Entsorger nicht rentabel. 
 
Aus diesem Grund empfiehlt SaTraG, die Sammlungen mit Entsorgern zum 01.01.2020 einzu-
stellen. Die bestehenden Vereinssammlungen werden weitergeführt. 
 
 
 
 
2. Sperrmüll- und Möbelholzsammlung 
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Ausgangslage ist das Auslaufen des bestehenden Vertrages am 31.12.2019. Eine Neurege-
lung ist damit ab dem 01.01.2020 möglich. 
 
Eine Zielbewertung verschiedener Handlungsoptionen ergab die höchste Punktzahl bei der Op-

tion "Vollständige Einstellung der Holsammlung". Die Kreisräte hielten dieses Ergebnis jedoch 

nicht für vertretbar, da damit bei steigenden Gebühren eine deutliche Leistungsverringerung 

verbunden wäre. Außerdem wäre der Landkreis Lörrach der einzige Landkreis in Baden-

Württemberg ohne ein Holsystem für diese Fraktionen. Es wurde daher als vorrangig formu-

liert, den jetzigen Dienstleistungsumfang mindestens beizubehalten ist. Diese Variante ‚Einstel-

lung der Holsammlung‘ wird damit ausgeschlossen. Stattdessen soll die Variante ‚Sperrmüll auf 

Abruf‘ eingeführt werden. 

 

Es herrschte bei den anwesenden Kreisräten Konsens, dass nach vorherigen Diskussionen in 

den Fraktionen dies dem politischen Willen entspricht und einer Beschlussfassung in der No-

vember-Sitzung nichts entgegensteht. Um die Leistungsanpassung zum 01.01.2020 umsetzen 

zu können (Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung), muss die Beschlussfassung 

zeitnah erfolgen. 

3. Erhöhung der Regelvergütung für die Papier sammelnden Vereine 
 
Es liegt eine Anfrage eines Papier sammelnden Vereins aus Grenzach-Wyhlen vor mit der   
Bitte, die Grundvergütung für das Altpapier zu erhöhen. SaTraG folgt dem Begehren nicht. Die 

Gründe sind der beiliegenden Präsentation zu entnehmen. Der EAL prüft, ob eine direkte Ab-

sage möglich ist, oder ein Beschluss herbeigeführt werden muss. 

 

Empfehlung / Weiteres Vorgehen: 

1. Altmetall-Straßensammlung 
 
SaTraG empfiehlt, die Altmetall-Straßensammlung durch Entsorger zum 01.01.2020 einzustel-
len. Die vom EAL betreuten Vereinssammlungen für Altmetall bleiben erhalten. 
 
 
2. Sperrmüll- und Möbelholzsammlung 
 
Es wird empfohlen, ab dem 01.01.2020 im Landkreis Lörrach das System "Sperrmüll und  
Möbelholz auf Abruf" einzuführen.  
 
Rahmenbedingungen:  
 

 vier Abfuhrzyklen pro Jahr 

 Abgabe und Annahme auf den Recyclinghöfen bleibt unverändert weiter bestehen  

 Für jeden Haushalt soll eine Abholung pro Jahr und Fraktion (Sperrmüll, Möbelholz) 
"kostenlos" sein 
(Finanzierung über die Jahresgebühr), weitere Abholungen im Jahr kosten eine pau-
schale Abholgebühr 

 die bisherigen Mengenbegrenzungen pro Abholung bzw. Anlieferung bestehen unver-
ändert weiter 
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3. Erhöhung der Regelvergütung für die Papier sammelnden Vereine 
 
Es wird empfohlen, den Vereinen den bisherigen Zuschuss von 48 €/t für De-Inking Papier un-
abhängig vom Vermarktungspreis weiter zu vergüten und wie bisher ggf. entstehende Über-
schüsse als Überschussbeteiligung anteilig an die Vereine weiter zu geben. Eine Erhöhung der 
Regelvergütung wird nicht empfohlen, da diese weitgehend aus den Abfallgebühren finanziert 
werden müsste.  
 

 

 

 

 

Anlage 1: Teilnehmerliste 

Anlage 2: Präsentation 

Anlage 3: Gewichtungsmatrix 

Anlage 4: Gebietsübersicht Straßensammlung Altmetall – Verteilung Entsorger und Verein 

 


